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Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EV ELG)

Änderung vom 08.11.2017

Erlass(e) dieser Veröffentlichung:

Neu: –

Geändert: 841.311

Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

auf Antrag der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion,

beschliesst:

I.

Der  Erlass  841.311 Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über  Ergän-
zungsleistungen zur  Alters-,  Hinterlassenen-  und  Invalidenversicherung vom
16.09.2009 (EV ELG) (Stand 01.01.2017) wird wie folgt geändert:

Art.  3 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 5 (geändert)
1 Für Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und Pfle-
geheimliste des Kantons Bern belegen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a), werden als Ausga-
ben folgende täglichen Höchstbeträge anerkannt:

Aufzählung unverändert.
3 Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und Pfle-
geheimliste des Kantons Bern belegen, hat die Einstufung bei BESA im Leis-
tungskatalog 2010 mit der Version 4.0 oder höher zu erfolgen. Bei RAI/RUG
hat die Einstufung mit der Version RAI/RUG 2.0 (CH-Index Bern 2015) zu erfol-
gen.

 

https://www.belex.sites.be.ch/data/841.311/de
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5 Die  für  die  Berechnung der  Ergänzungsleistungen  erforderlichen  Angaben
sind für Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und
Pflegeheimliste des Kantons Bern belegen, auf einen Tarifausweis zu übertra-
gen, der von der Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) anerkannt ist. Die-
se Angaben sind durch eine Ärztin oder einen Arzt sowie durch die Heim- be-
ziehungsweise Spitalleitung auf dem Tarifausweis zu bestätigen.

Art.  3a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Die  höchstmöglich  anrechenbaren  Heimkosten  für  Personen,  die  dauernd
oder  längere  Zeit  einen  Platz  der  Spital-  und  Pflegeheimliste  eines  andern
Kantons belegen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a), richten sich nach Artikel 3 Absatz 1.
2 Die Erhebung des Pflegeaufwands und die Zuordnung zu einer Pflegestufe
haben bei Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und
Pflegeheimliste eines andern Kantons belegen, nach Artikel 3 Absatz 2 und 4
zu erfolgen.
3 Die  für  die  Berechnung der  Ergänzungsleistungen  erforderlichen  Angaben
sind für Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und
Pflegeheimliste eines andern Kantons belegen, auf einen Tarifausweis zu über-
tragen, der vom jeweiligen Kanton anerkannt ist. Diese Angaben sind durch die
vom jeweiligen Kanton vorgesehenen Personen auf dem Tarifausweis zu be-
stätigen.

Art.  4 Abs. 1 (geändert)
1 Für Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital nach
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 einen Platz der Spital- und Pflegeheim-
liste belegen oder dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital nach
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 leben, wird als täglicher Höchstbetrag
135 Franken anerkannt.

Art.  6 Abs. 1 (geändert)
1 Für Personen, die dauernd oder längere Zeit einen Platz der Spital- und Pfle-
geheimliste  belegen  oder  dauernd  oder  längere  Zeit  in  einem  Heim  oder
Spital nach  Artikel  2  Absatz 1  Buchstabe  b  Ziffer  2  oder  Artikel  2  Absatz 1
Buchstabe c leben, werden monatlich 367 Franken für persönliche Auslagen
anerkannt.
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Art.  10 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Erhöht sich der Betrag der Kostenvergütung nach Artikel 14 Absatz 4 ELG
oder Artikel 19b ELV, werden die Hilflosenentschädigung der IV oder der Unfall-
versicherung sowie der Assistenzbeitrag der AHV oder der IV von den ausge-
wiesenen Kosten nach Artikel 15, 16 und 18 abgezogen. Der Betrag nach Arti-
kel 14 Absatz 3 Buchstabe a ELG darf jedoch nicht unterschritten werden.
2 Hat die Krankenversicherung die Hilflosenentschädigung der IV oder der Un-
fallversicherung oder den Assistenzbeitrag der AHV oder der IV bei der Berech-
nung ihrer  Vergütung von Pflegekosten zu  Hause angerechnet,  so wird  die
Hilflosenentschädigung im Umfang der Anrechnung nicht von den ausgewiese-
nen Kosten abgezogen.

Art.  32 Abs. 2, Abs. 3 (aufgehoben)
2 Die  AKB  überweist  die  Ergänzungsleistungen  grundsätzlich  auf  ein  Bank-
oder Postkonto. In einzelnen Fällen kann sie

a (geändert) die Ergänzungsleistungen bar über die AHV-Zweigstelle aus-
zahlen und die Auszahlung mit Auflagen verbinden,

3 Aufgehoben.

II.

Keine Änderung anderer Erlasse.

III.

Keine Aufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Bern, 8. November 2017 Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Pulver
Der Staatsschreiber: Auer
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Vom Eidgenössischen Departement des Innern genehmigt am ■■■
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